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Zuarbeit für den Bericht des Amtsvorstehers zur Amtsausschusssitzung am  
16.10.2025 

 
Abteilung Zentrale Dienste und Finanzen 
 
 
1 Kämmerei 
 

1. Haushaltsplanung: 
Der Termin für die Abgabe der Haushaltsplanzahlen 2026/2027 bzw. 2026 ist der 
01.10.2025. 
Die geplanten Änderungen beim Finanzausgleichsgesetz werden Auswirkungen auf 
die Gemeinden des Amtes Seenlandschaft Waren haben. Voraussichtlich werden 
den Gemeinden ab 2026 weniger Finanzmittel zur Verfügung stehen. Dies wird im 
Zuge der Haushaltsplanung 2026/2027 berücksichtigt. Für die Gemeinden mit einem 
Doppelhaushalt wird geprüft werden müssen, ob Nachträge erforderlich werden. 
 

2. Jahresabschlüsse: 
In den kommenden Monaten wird die Bearbeitung der noch offenen 
Jahresabschlüsse vorangetrieben. 
Hier wurde eine Prioritätenliste erarbeitet, die stetig abgearbeitet wird. 
 

3. Allgemeine finanzwirtschaftliche Betreuung: 
Im laufenden Haushaltsvollzug werden die Gemeinden in Fragen der 
Budgetüberwachung und Mittelverwendung unterstützt. 
 

4. Wohnungswesen 
Die Abrechnung des 2. Vierteljahres 2025 ist für die Wohnungsverwaltung 
WOGEWA und Anklamer bws erfolgt. Die Abrechnung durch die Casa Nostra stimmt 
derzeit noch nicht überein und wird voraussichtlich in den kommenden Tagen 
korrigiert vorliegen. Die Abrechnung des 3. Quartals 2025 ist zum 15.10.2025 fällig.  
Seit Beginn 2025 erfolgen vermehrt Kautionsleitungen durch die Mieter im 
Verwaltungsbereich der Anklamer bws. Diese werden über eine Kautionsverwaltung 
der Deutschen Kreditbank durch die Kämmerei des Amtes verwaltet.  
 

5. Betriebe gewerblicher Art 
Für die Kasse des Campingplatzes Jabel, die eine Nebenkasse zur Hauptkasse 
darstellt, befindet sich derzeit eine gesetzlich vorgeschriebene 
Verfahrensdokumentation Kasse sowie eine Kassenanweisung für die Mitarbeiter in 
Bearbeitung. Abkommender Saison 2026 wird die Kasse analog zu DATEV auch in 
CIP erfasst, so dass für steuerliche Kassenprüfungen (Kassennachschau, 
Kassensonderprüfung, USt-Nachschau, USt-Sonderprüfung etc.) die Anforderungen 
an eine ordnungsgemäße Kassenführung eingehalten werden. Hierfür sind noch 
etliche Vorbereitungen zu treffen und technisch umzusetzen. Die Verträge der 
Dauercamper müssen angepasst werden.  
Generell müssen noch in Hinblick auf die Einhaltung der GoBD („Grundsätze zur 
ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und 
Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff“) das TCMS, das IKS 
Steuern, die Verfahrensdokumentation des Amtes und weitere notwendige 
Frameworks verfasst werden. 
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Buchhalterisch werden in der Sachkontenstruktur Anpassungen vorgenommen, um 
den Anforderungen an das UStG und die GoBD gerecht zu werden. 
 

6. Kalkulationen 
- Prioritätenliste wurde erstellt 
- Fachämter wurden um Zuarbeit gebeten 
- Ein Zeitplan wird erstellt 

 
7. Geschäftsbuchhaltung 

Die Geschäftsbuchhaltung bereitet im Hinblick auf die Erstellung der 
Jahresabschlüsse die Anlagenbuchhaltung vor und stimmt im Vorfeld die 
Umsatzsteuerkonten der Gemeinden mit BgA mit den Kontenblättern der 
Steuerberatung ab. Die Sachkonten bei Gemeinden mit BgA werden den Strukturen 
des steuerlichen Jahresabschlusses angepasst, was die Prüfung des steuerlichen 
Jahresabschlusses und Einarbeitung in CIP effizienter und gestalten und 
vereinfachen soll. Die laufende ILV ist für das 1. Und 2. Quartal 2025 abgerechnet. 
 
 
2 Steuern 
  
Steuer- und Wasser- und Bodenverbandsveranlagung  
Seit dem 01.01.2022 ist im Gesetz über die Bildung der 
Gewässerunterhaltungsverbände (GUVG) neu festgelegt, dass die Beitragshebung 
nach Gewässereinzugsgebieten, die durch die Wasserscheide definiert ist, erfolgen 
muss. Die Übergangsfrist endete zum 31.12.2021. Somit sollte die Beitragshebung 
ab dem 01.01.2022 an der Einzugsgebietsgrenze nach geteilten Flurstücken 
erfolgen. Die neuen Verbandsgrenzen der Wasser- und Bodenverbände sind seit 
September 2022 im GISAL-Programm nach einspielen eines extra Tools ersichtlich. 
Eine Aufteilung nach den neuen Quadratmetern/Verbandsgrenzen wird evtl. ab dem 
Jahr 2025 erfolgen.  
Auf Grund der Grundsteuerreform, welche ab 01.01.2025 gilt, wurden für alle 
Steuerpflichtigen (ca. 8500 Steuerpflichtige) neue Messbeträge eingearbeitet und 
überprüft. Für die Gemeinden werden derzeit durch die Steuerabteilung erneut die 
aufkommensneutralen Hebesätze ermittelt. Allerdings fehlen nach wie vor 
Messbeträge vom FA Waren, hauptsächlich für die Wohnblöcke.  
Sobald die Ermittlung der aufkommensneutralen Hebesätze abgeschlossen ist, 
werden erneut Empfehlungen an die Gemeinden ausgesprochen und entsprechend 
Beschlüsse und Änderungssatzungen vorbereitet, damit diese zum 01.01.2026 
umgesetzt werden können.  
Die Einarbeitung der neuen Messbeträge vom Finanzamt hat weiterhin hohe 
Priorität. Änderungen der Messbescheide durch das Finanzamt erfolgen 
kontinuierlich. Auch in den nächsten Monaten wird es deshalb weiter zu einem 
erhöhten Arbeitsvolumen kommen, da alle Fälle, trotz digitaler Einarbeitung überprüft 
und ggf. angepasst werden müssen. Hinzu kommt eine erhöhte Anzahl von 
Widersprüchen, welche jetzt schon eingegangen sind und weiterhin zu erwarten sind.  
Zum 01.01.2026 erfolgt die Übermittlung der Messbescheide für die Gewerbesteuer 
ebenfalls ausschließlich in digitaler Form. Auch hier gibt es systemseitig 
Umstellungen und Anpassungen in der Art der Bearbeitung.  
Aussetzungsverfahren im Zuge der korrigierten Zinsfestsetzung im Bereich 
Gewerbsteuer  
müssen ebenfalls abschließend bearbeitet werden.  
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Durch den Arbeitsaufwand im Bereich Grundsteuerreform ist die Bearbeitung der  
Zweitwohnsteuerfälle wieder etwas ins Stocken geraten. Ziel ist es, die bereits 
vorliegenden  
Daten wieder kontinuierlich abzuarbeiten.  
Im Jahr 2025 wurden (bis einschl. 26.9.2025) folgende Abgabenbescheide und/oder 
Änderungsbescheide erstellt:  

. Grund-, Hunde-, Zweitwohnungssteuer und Gebühren für WBV = 8.334 Stck.  

. Gewerbesteuer = 839 Stck.  
 
Gesamtanzahl = 9.173 Stck.  
=============================================================  
Aussetzungsbescheide, Abhilfebescheide, Wider-  
spruchbescheide (alle Steuerarten) 2025 = ca. 15 Stück  
noch nicht abgeschlossen aus Vorjahren = ca. 2 Stück  
2.2 Anträge auf Erlass der Grundsteuer: = 3 Stück  
1. Gerichtsverfahren 2025  
 
lfd. Klagefälle: z.Zt. 2 Fälle  
 
Insolvenzen:  
Für Insolvenzverfahren, welche vor dem 17.12.2019 beantragt wurden, gilt eine 
Restschuldbefreiungsfrist von insgesamt 6 Jahren. Insolvenzverfahren die seit dem 
01.10.2020 beantrag werden, laufen in der Regel nur noch 3 Jahre. Für Verfahren, 
die zwischen dem 17.12.2019 und dem 30.09.2020 beantragt wurden, gilt eine 
Übergangsregelung (stufenweise Verkürzung der Inso-Laufzeit).  
In den Jahren der Insolvenz bleibt der intensive Kontakt zum Insolvenzverwalter, 
zwecks Klärung von Sachstandsnachfragen (z.B. Verkauf von Grundstücken, 
Weiterführung von Firmen, Prüfung von Haftungsansprüchen (dinglich bzw. 
persönlich) usw. immer notwendig.  
Anzahl der lfd. Insolvenzfälle insgesamt: ca. 118  
 
Haftungsangelegenheiten:  
Prüfung dinglicher Haftungsansprüche: 1 Fall  
Bemerkung zur aktuellen Arbeitssituation im Steuerbereich:  
Prioritär wird an der Einarbeitung der Grundsteuerveranlagung auf Grund der 
Grundsteuerreform gearbeitet. Parallel dazu erfolgt die Einarbeitung der 
Gewerbesteuer sowie aller weiteren Steuer- und Abgabearten. Auch die 
Widerspruchsbearbeitung muss laufend fristgerecht erfolgen.  
An der Aufarbeitung, Weiterbearbeitung der Zweitwohnungssteuer wird weiterhin 
gearbeitet. Jedoch gestaltet sich die zeitnahe Einzelfallprüfung schwierig, auf Grund 
der einzuhaltenden Fristen bei der Grundsteuerreform. Da das Prüfschema sehr 
umfangreich ist, wird die Abarbeitung dennoch einige Zeit in Anspruch nehmen. 
Zudem sind auch bei der Festsetzung der Zweiwohnsteuer vermehrt Widersprüche 
zu verzeichnen.  
 
 
4 Sitzungsdienst/ Versicherung 
 
Technische Probleme im Allris bei Speichervorgängen sind seit Wochen nicht gelöst. 
Die Ursache ist laut dem eGo M-V unbekannt und muss weiterverfolgt werden. 
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Die Sitzungstermine aller Gemeinden finden regelmäßig statt. Die Planungen für die 
Sitzungstermine 2026 aller Gemeinden sollten möglichst zeitnah erfolgen. 
 
Der Sitzungsdienst kann und darf in den Gemeindevertretersitzungen keine 
fachlichen Auskünfte aus den anderen Sachbereichen geben. Fehlende 
Beratungsgegenstände sind mit dem zuständigen Sachbearbeiter direkt 
abzusprechen. 
 
Versicherung 
Aktuell ist ein erhöhtes Aufkommen der Versicherungsfälle zu verzeichnen. Einige 
Fälle von Haftpflichtschäden an Schildern, Schrankenanlagen und Laternen sowie  
Rohrbrüche befinden sich in der Bearbeitung. 
 

5 Tourismus/ Sport/ Kultur 
 
Übernachtungszahlen Stand 25.09.2025 
 
Klink:             136.813  
Kargow:             9.144 
Jabel:                 4.352  
 
Diese liegen noch im Durchschnitt zum Vorjahr. 

 
Das Info Gebäude in Federow wird übergangsweise vom anliegenden Gastronomen, 
Fam. Hoogedorn bewirtschaftet. Der Nationalparkservice stellt zeitweise Personal, 
welches zur Auskunft vor Ort ist. 

Aktuell ist das Inkrafttreten des neue Tourismusgesetz M-V ist, aufgrund der 
zahlreichen Kritik, fraglich. 
 
 

6 Kita/ Schulen 

 

Die Kita „Klinker Knirpse“ in Klink ist mit 56 von 70 möglichen Kindern ausgelastet.  
 
Derzeit sind in den Gemeinden nachfolgende Kinder in Betreuung (Kinderkrippe, 
Kindergarten, Hort): 
 
Grabowhöfe  120 
Groß Plasten    79 
Hohen Wangelin   28  
Jabel     53 
Kargow    47 
Klink     91 
Klocksin    26 
Moltzow    60 
Peenehagen    84 
Schloen-Dratow   78 
Torgelow am See   36 
Vollrathsruhe    27 
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Die Umsetzung des Digitalpaktes ist erfolgt. Die Gemeinden Groß Plasten, Kargow 
und Moltzow haben für die Wartung der im Rahmen des Digitalpaktes angeschafften 
Geräte einen Servicevertrag mit der Firma Rapp Computer abgeschlossen. 
Dazu gehört u.a. der direkte Austausch mit den Grundschulen, wenn Probleme 
auftreten sowie die regelmäßige Wartung der vorhandenen Geräte. 
Die IT-Technik der Schulverwaltung in Moltzow wurde gerade ausgetauscht, da sie 
veraltet war (teilweise 10 Jahre und älter). Ein weiterer Austausch ist in Groß Plasten 
vorgesehen. 
 

 

 
Waren, den 26.09.2025 
gez. Heinsel 
Ltrn. AZDF 
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